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d€r Abgo M are h n c r ~ Pet s c hni k , S 1 av i k und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen, 

betreffend die Gebarung der Wohnhaus-Wiederaufbaubeiträge. 

~----

.Am loJuli 1950 ist die Beitragspflicht zum Wohnhaus-Wiederaufbau~ 
in Xraft getreten. Wenn auch rilieseither verabschiedete :Novelle vom Dezember 
1950 die Beitragsgrundsätze etwas verändert hat, so ist für die Mieter d:ie, -
Rechtslage ungefähr gleich gebliebeno Praktisch zahlen die Mieter der Alt-

, mieterschutzwohnungen seit Juli 1950 den Wiederaufbauzuschlag; von 13 Groschen 
pro Friedenskrone , bzw. ö.ie Hauseigentümer, wenn sie einem Neuvermietungszu-
schlag einheben, 6,5 Groschen pro Friedenskrone. _ 

Die MietervereinigungÖsterreichs musste in ihren Sprechstunden die 
Erfahrung machen, dass die Wiederaufbaubeiträge von denMieternd,urch Hausver­
wal ter und -eigentümer gewissenhaft eingehoben werden; in zahlreichen Fä.lleh ' 
werden sogar Wiederaufbaubeiträge von den Mietern eingehoben, die zur Zahlung 
dieser Beiträge nach dem Buchstaben des Gesetzes nicht verpf1icht~t sinde 
Dennoch hat die Offentl i chkeit bisher von offizieller Steile keine Mitteilung 
über die Höhe der tatsächlich an das Sondärfillanzamt'abgeführten Beträge er­
halten; unverbürgt-en Gerü~hten zufolgesollen jedoch die gesamt.en, bisher von 
Hauseigentümern und Hausvervlalternan das Finanzamt abgeführten Mieter- und 
Hausbesitzerbeiträge nooh nioht einmal den Betrag von 9 Millionen Schilling 
erreicht haben.. - - -

Bei der Durohführungdes Gesetzes hat sich das Finanzamt zu der eigenar­
tigen Auffassung bekannt, dass die als deutsches Eigentum verwalteten Liegen­
schaften von der Bezahlung des Wiederaufbaubeitrages f~ei sinde. Dieser der 
USIA-Vervvaltubg sicher willkommene Standpunkt wird jedoch von den anfragenden 
Abgeordneten und zweifellos von der überwiegenden Mehrzahl der österre1ohisch9l)­
Bevölkerung nicht geteilt; auch dann nicht, wenn hier das Finanzministerium 

, ein Gesetz sozusagen für die eigene Tasdheauslegt, um ach von der Pflicht 
zur Zahlung vonWiederaufbaubeiträgen für jene Liegenschaften ZU befreien, dio 
von den Finanz1andesdirekt:i?onen- als deutsches :migentum verwaltet werden. 

Darüber hinaus näJnmt der Erlass VS 202959""-1/50 vom 11.10.1950 einen 
Rechtsstandpunkt ein, der von dem des Herrn Bundesministel'ö,wie er -zuletzt im 
Finanz- und Burlgetausschus-s kundgetan wurde, erheblich abweicht. 
- Die anfragenden Abgeordnete~ .:wollen bei der Feststellung dieser Tatsaohe 
nicht ausschliessen,dass dieser Erlass' __ ohne Wissendes Herrn Finanzministers 
ergangen ist .. 

Die gefertigten Abgeoraneten riohtendaheran den Herrn Bundesminister 
die nachstehenden A n f 

~~..;;;r--:;;a~gL....;;e~n::....;.: 

1 .. ) Ist der Herr Bundesminister bereit,' dem Hohen- Haus ~tzutei1en,wieviol 

an Wiederaufbaubeiträgen, die von llfdetern oder von Hauseigentümern a.ls Abga.be 

vom Neuvermietungszusöhl~ zu leisten waren, b-isher von den einhebenden Ha.usver­

waltern oder Hausbesitzern tatsächlich an das F~nanzamt abgeführt wurde? 

2.) Ist der Herr Bundesminister ,bereit, denoben.ange.fül:trten Erlass der 

Abteilung für Vennögenssicheru.."lg seines Ministeriums über ,die Befreiung der 

Liegenschaften unter sogenanntem deutschem Eigentum von der Zahlung der 

Wiederaufbaubeitri;i.ge unverzüglich einzuziehen? 
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